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Oels, den 23. November 1923.

Jnserate werden bis· Donnerstag mittag in;
Der Geschäftsstelle angenommen. —- Preis für-
die fünfgespaltene Petitzeile 10 Goldpfennige,«
für außerhalb des Kreises Oels Wohnende

15 Goldpfennige.

Druck und Verlag
A. Ludwigs Buchdruckerei Rothe, Politt & Co..

in Oels.

61. Jahrgang.
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Amtlicher Teil.
A. Bekanntmachungen des Landrats.

L. I. 9794. Oel-s, den 19. Nosvsemsber 1923.
Ver-ordnung

Durch die Verordnung des Herrn Reischsprässidenten vom-
26. 9. 23 sind der Reichswehr Aufgaben übertragen worden,
die mehr als bisher das Interesse der Oeffenitlkischikeit aeuif sie
gelenkt shaiben In sachlicher Form Kritik an dem Verhalten
der Rseichlswehr zu üben, soll niemandem sverewehsrt werden-.
Ich kann- aber nicht gestatten, daß dass letzte Machtmittel des
Staates durchs Beschimlpsungen oder falsche und irrefüthrende
Darstellurnsgen seines Verhaltens in der Oeffentlichikeit herab-
getoiiridigt wird.

Aiuf Grund des § 1 der Ver-ordnung des Reichispräksidenten
vom 26. 9-. 23 verbiete ich daher alle öffentlichen Beschlimipfune
gen der Reichs-we lr, sowie die öffentliche Verbreitung von uns-
wahrien Nachricht-en die geeignet sind, ihr Aussehen in der Oef-
sentlischskesit iheradkzuiwiiitrdsikgen-.

Zuwiderhandlungen werden nach § 4 der Verordnung-«
vom 26. 9. 23 bestraft Zeit-ungen, die solche Beschsimspfumigien
oder Nachrichten enthalten, sind von den zuständigen Inhaber-n
VZier vollziehenden Gewalt ans mindestens drei Tage zsus der-
ieten. « « «

Die-se Ver-ordnung- tritt- mit ihrer Verkündingung in Kraft
Be r Ein, Den 5. Novemlber 1923.

gez. Dr. Geßiler.

B re s sla u, den 2. November 1923.
Zusatz zur Verordnung Nr. 5.

San Einverständnis mit dem Herrn Regt-eruingzskosmsmissar
Versiijge ich, daß in meiner Verordnung Nr. 5 —- Verbiotr der
Arbeitseinstellsusng ins lesbenswischtigen Betrieben —- vom 26. Ok-
tober 1923 am- Schlusse der Ziffer 1 ferner auszunehmen ists

‘ »inn- s Blä·ckierseisen.«
Der Militiijrbesehlshabeu

gez. Ha se,
Genersccllesutnant

L. I. 97'711. Oe l s, den 119. November 1923.
Vorstehende Zeusatzdervrdnung bringe ich unter Bezug--

nahme auf die im Kreis-Matt 1'923 Seite 259 veröffentlichte
Verordnung Nr. 5 zisur Kenntniss-.

L. 9839. Oe l s, Den 22. November 1923.
Ps. d. Präs. d. Lundesde-Æntes beim M. D. J. v. 8. 11. 1923
—_ 3 Lpa. 1559 A 23, betr. Neue Bestimmungen zur Wucher-

Bekämpfung-.
Nin-Vl. f. D. Pr. inn-. Verw. Nr. 47 biosm 14. November 1-9-23

Seite 11-13.
I. Nachdem durch Bd der Reichssregierung über Aenderung

der Devisengesetzgedung v. 2. 11'. 1923 lRGVl I S. 10l7s2«) der
§ 2 Asbss 2 Der «lelutaspesluslationsverosrdnsulng D". 8. '5. 1923729.
6.. 1‘923 (RiGlB-l. I Seite 275, 507) sortgefasllen ist, ist der
Kleinhandel fortan berechtigt, ein-e Preise ebenso in Gold-merk
zu berechnen, swsie dies« bisher rzeuger und Gsrsotßshändler durf-
ten, wobei zu bemerken ist, MB Die Goldmurlberechnung nicht
gleichbedeutend mit der Stellung ans Friedenspteise ist.

A. Demgeimaß erfolgen auch die Notietungen der« Lebens-
mittelmtierungslommissivn (siehe SET. »v. 16. 10. 1'923 —- 1 Lpa.  

14’62 A 23, MleiV S. 1049) lnsusnniehr in Gdsldsniasrt, und die
Preis-berechnng im Nahrunsgsmeititeslsecinszelihsandel kommt nun
folgender-weise zustande-:

Der Eisnzelhandel legt seiner Klallulation den Gsriosßlhandelise
goldpsreis des Vortages zugrunde uind swesrstet seinen, mit dem
zusgselassenen Einzelhansdselsaussschiitatg errechtneten Gioldspreis ent-
sprechend dem Tagesmsultiplxikato·r auf-. Die Preisbestimmung
gilt jeweils innerhalb der üblichen Geschästsstuinden svoin machi-
mcittagss 3 Ushr des laufenden Tage-s Ibsis 3 Ushr nachmittagis des
folgenden Tages. Innerhalb »diese-r Zeit dürfen Gold- nnd Pa-
spiiermsarkpreise nicht geändert, ausch darf die Aäbgabe von- Waren-
in den südlich-en Mengen nicht verweigert werden Als Multi-
psliskator gilt für ganz Deutschland der Berliner amtliche Mittell-
kusrs abgerundet vorläufig aus 100 Millionen Mark (übrig 50 nach
unten, über. 50 natchs -oben-). Die Pupiermarkkpireise werden vor-
läufig auf 50 Million-en Mark (bis 25 nach unten, über 25 nach
oben) abgerundet sund in Milliarden Mark ausgedrückt

« Mit der Aufnahme der -Giolidsniasrkn.ostierusng wird der Han-
del seine Handelsspanne zu ermsäßigen haben, da- Die bei Der
Papiermarknostiernng -e«inlail·-kutläierten Risiken und Zinsen erheb-
lich "«herusnktersgeseitzt werd-en miiilssen Auch werden die Preis-«-
siriisiinsgsslstelletv daraus zu achten haben, daß- bei Festsetzung der
Handelsspannen bei «Gr«o!ß:- susnd Kleinhandel in sbezug aus den
Unternehinrerlohn und Unternehmserirseisnigewinn der im Reichs-
gerichitrsurteil und ism Rund-schreiben des Reichs-wirtschafts-
misnissterinms und des Reichssjsnstizmsiniixsstesriums v. 1-6. 9. 1923
auf-gestellte berechstgte Grundsatz, Darf} auch der Erzeuger iusnd
Häsndler an den Opfern der Gesamtheit teil-zunehmen shabens
weitgehende Berücksichtigung findet. «

Der Ginzelihandeäl ist berechtigt nnd :verpflisch.te-t, in Den
Preisnostierungen dem Aus und Nieder des Multiplikators, ibzw.
der Glr"unsdzahl entsprechen-d dem Vorhergesaigtens zu folgen.
Den Polizeibehörden fällt die besondere Pflicht zus, darauf zu
achten, daß der einzelne Großihsiindler dem Einzelhsändsleir nicht
höhere wie die nostiersten Preise berechnet, susnd dass der Einzel-
hsätndler bei-m Stinlen des Dolllairs entsprechend Dein niedrigeren
Musltiplilator sofsoirt seine Preis-e Eheradsetzt Wio dies nicht ge-
schieht, ist riiiclsifchstslois ei nzuischireiten und non Den Mitteln der
Hundelsunteräsaigsusnig wegen Unzusveriliilssigikeit lb-z«wc-. Schließung
»der Geschäftsuäunne (ä 20 nnd 22 der «Vd. über Handels-be-
schränsknngen 'D. 13. '7. 1:923 RIGHle I S. 706) in weitestem
Umsarnge Gebraiuxchi zu machen.

Der ILebensmiitteileisnizelhandel wird --f-oirta-n seine Waren
nur mit den Gdsldmarkbeträgen auszeichnen Es- swsird eine
besondere Lliiste an sichtbarer Stelle und in deutlich lesbasrer
Schrift in seinem Schaufenster u. dgl. anbringen und in seinem
Laden ausstellen In der Liste ist der angewandte Multiplikator

Tag- sund Tageszeit — süiv welche er gilt, und dann die ein--
zelnen Waren und ishr in Goldmark (-spci.ter Rentenmarh Elst-
gesestzter Gruindspveis anzugeben Den Bestinnnungen der · D.
üiber Handelsbeschräsnlungen hin ichttlischs der Pireistsochsislder und
Prnssverznchiniisse wird damit na« Auffassung der mit der Aus-
legung und Anwendung derselben betrauten dbsersten Reichs-
und Landesdehdrden Gentiiige geleistet Der aus Gmndpkeis und
Multipiikator sich ergebende Worts-tue _ braucht daher
nicht mehr angegeben zu werben.
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Ein Beispiel sür sdie Liste: Multiplitator v. 6. 1s1. 1923
naschm 3 Uhr bis 7. 11. 1923 nachm-. 3 Uhr 1 Gosldmarsk gleich
100 Milliarden Padiermart

Gries 1 Pfund 0,35 Goldmark,
Schmalz 1 Pfund 1,18 Goldmiark.

Bei Zuwiderhandlungen ist auch« auf Grund der Bestim-
mungen über Prcsisschilder und « sreisvserzeischmässa der Bd. über
Haindelsbeschräsnlusngen, asusf deren . Durchführung von nun ab
ganz besonders streng zu sacht-en ist und leichter geach-:et werden
staun, innnaschsichtlisch einzuschreiten Ich bemerke dabei, daß Idie
Vertreter der Hiarucptgemeinschast des deutschen Eiisnizekthandels
sich zur Durchführung dieser Maß-nahmen ausdrücklich verpflichk
stet und eine Einwirkung auf ihre Mitglieder in diesem Sinne
bestimmt zugesagt- haben.

B. Auch der sonstige Einzelhasndel wird, soweit es- noch: nicht
geschehen, nunmehr zur Goldmarkberechnung übergehen Aus
diesen Handel werden, abgesehen davon-, daß seine Notierung
von Großhandelspreisen nicht erfolgt, die allgemeinen Gesichts-
punkte des unter A Gesagten Anwendung zu finden hoben-. Es
ide hierbei mit ganz besondere-r Sorgfalt daraus zu achten sei-n,
daß die Grundpreise nicht willkürlich festgesetzt werden, sondern
den Gestehungskoisten entsprechen und daß- als Geldentwertungs-
satt-or nur der jeweils gültige Berliner amtliche Kurs des Dol-
lars zugrunde zu legen ist Das über die Handelsspannen und
Preisauszeichnungen unter A Gesagte findet entsprechende An-
wendung

II. stm Zusammenhange hier-mit sei aus die Bd. über den
Handel mit ausländischen Zahlungsmitteln und Dollars unan-
weisungen zum einheitlichen Kurse v. 22. 10. 1923 (21ii Bl. I
S. 991-) hingewiesen Danach itst der Erwerb und die Ber-
änßserung von ausländischen Zahlungssmitteln nnd Dsollarschatz-
san-weisringen nur zu- dem amtlich- in Berlin notiert-en Kursie
des Tag-es des Geschästsnbschlusses zulässig und zwar zu dem
Geld- oder Briefkurs oder ein-ein« dazwischenliegenden Kurs-e.
Diese Vorschriften sind-en gemäß der Bd. der Rieichsssregsierung
v. 2.11. 192.3 (RlGlB-l. I S. 107-1)- aus den Erwerb sum-d die
Veräußerung von wertbeständiger Anleihe des deutschen Reich-es
--(Goldanleihe) entsprechend-e Anwendung-. Da die Notiseruingen
fsür die Mark an axurßerdeutschen Plätzen heute keinen Mtatßtstab
für den wirklichen Wert der Mark mehr dar-stellen und die
Uebertragung dieser Fehlwertungen ans deutsche Verhältniss-e
nur ungesunde Auswiichse der ausländischen Spekulation auf
-..i-nnerdeut-sche Verhältnisse überleiten würde, was zu ungerecht-
sertisgten Preiserhöhsungen «im deutschen Inland-e siüthren müßte,
«hat der Reichsbräisident am 5. 11. 1923 -(R«.G«Bl. Teil I Nr. 1«14)
sein-e Vd erlassen, welch-e die Gültigkeit des Berliner eisnheit-
-:l«ischen Kurses ans idise Prsetissgesstciltnng im deutschen Inlande zu
erzwingen helfen soll. Nach diese-r Bd bann- bei svertraglichen
Verpflichtungen die nach eine-m autßierdseutschen Kurse der Mark
zu messen sind, die Erfüillrung während der Geltungsdauer der
Bd. verweigert werden, sofern »der Forderungsberechtigte »die An-
nahmelesistung amf der Grundlage des Berliner Kinn-fes der
Mark ablehnt

III. Von besonderer Bedeutung für die Polizeibehörden ilst
ferner die unter dem 22. 10. 1‘923 ergangen-e Bd. zur Sicher-
stellung des Warennmlaufs (RG.-Bl. I S. 9929. Nach diese-r
Bd ist jeder, der Gegenstände des täglichen Bedarfss im« Klein-
handel seilhält, verpflichtet seine für die Abgabe der Ware »be-
stimmten Geschäftsräume währean der ssüsr Geschäft-e dieser Art
—iiblische1st Verkansszeit zur Abgabe bon- Waren geöffnet zu hal-
-ten. Verlänfer von Gegenständen des täglichen Bedarfs im
Kleinhandel sind verpflichtet, ihre Waren gegen Entrichtung des
Preises sin Papiermark abzugeben-. Die Polizeibehörden haben.
gegen jeden Versuch, die Annahme von Papiergeld abzulehnen
mit aller Entschiedenheit e i n z u s chi r ei t e n. Dazu gibt ihnen s
die Bd. des Reichsbräsidenten über die Verpflichtung zur An-
naan von Rieichsmark bei Jnlamdsgeschäften v. 7. 1«1. 1923
MAnz Nr. 259) eine nie-use Handhabe Nach dieser darf der
Abschslnß und die Erfüllung von Verträgen über die Lieferung
von Waren oder die Bewirkung von Leistungen nicht deshalb
verweigert werden, weil die Zahlung in Reichsntark erfolgt.

.. Jm Kleinhandelsvierlehr ist Preisstellung in ansländischer Wäh-
rung verboten. Geschäfte, welche gegen diese Vorschriften ver-
stoßen, sind nichtig. Zuwiderhandlungen werden miit Gefängnis
-und Geldstrase, in besonders schweren Fällen mit Zuchthans
- bestraft; zur Sicherung der Geldstrafe dann das Vermögen des
sAngeschiildian ganz oder teilweise beschlagnabant werden-.
- -1V. D mit Mehl und gamma ist die größte
Aufmerksamkeit zuzuwenden und allen Ueber-verteidigen der IS
Bevölkerung mit Gnitschiedenheist entgegenzutreten Den Poli-

 

zeibehörden wird empfohlen aus Grund der Paragraphen 73‘
und 74 der Gewerbeordnung Polizei-verordnungen zu erlassen,
soweit dies nicht schon geschehen ist. Dadurch wird der Bevöl-
kerung die Mglichkeit gegeben, von Preisen und Gewicht der
verschieden-en Baiclwsaren sütr bestimmte Zeiträume durch einen
von ausßsen sichtbaren Anschlag am Verlanssslsoskale Kenntniss zu
nehmen und bei Zweifeln an dem gegebenen Gewicht der Bart-«
waren sein sofortiges Nachwiegen derselben an Ort und Stelle
herbeizuführen

· V. Im übrigen ist asqu die Mitwirkung der Verbraucher
bei der Wucherbebäimpsusng immer wieder hinzuwirken und
überall dort, wo noch nicht Meldestellen i. S. der Bf.-11. 16. 1.
119'213 (MBli-V. S. 65) eingerichtet sind, wird dies möglichst bald
zu erstreben sein. Die Verbrauch-er werden wusch Einsührung
der Goldmartberechnung den Polizeibehörden besondere Unter-
stützung leisten können, wenn sie die Händler zur Aus-zeige brin-
gen, welch-e beim Sinken des Dollasrs mit ihren Preisen nicht
sofort entsprechend heruntergehen oder welche ihre Goldpreise
ändern, ohne daß ein berechtigte-r Anlasz dazu vorliegt Es
wird zweckmäßig sein, wenn sich die Polizeibehörden in diesem
Sinne an die Vertrauenskommissionen der Berbrauchser und-
an diese _ unmittelbar durch öffentliche Kundgebmig wenden

 

Verbot der Provinzinlwusschsüsse der Betriebsräte.
Bf. d. M. d. J v. 3. 11. 1323 — II G 4071.

Auf Grund des § 1s4 in Verbindung mit §§ 7 Abs. 4 und
1‘9 Abs. 2 des Ges. zum Schutz-e der Republik vom- 2s1.«. 7. 1922
(R·GB-l. I S. 585) werden die ,,-Betriebsräte-P«rosvinzialaus-
·sch-üssse,« insbesondere der ,,Prosvinzinlansschuß fiir Berlin-
Birandensbnrg»« hiermit für das Preuszische Staatsgebiet auf-
gelöst sund derbbten «

aniderhandlnngen werden gemäß § 19 Abs 3 dies Ge-
setz-es zum Schurtze der Repnblisk bestraft.

Gegen dies-es Verbot ist nach § 17 Abs. 3 a. a. O. inner-
halb zweier Wlochsen seit der Vserösffentlichnng im Reichs- kund
Staatsanzeiger die bei mir anzubringende Beschwerde zulässig
Sie hat lseine auxfsschsiebende Wirlumg

Vorsteher-de zum Zweck des Ersastzes der Zsustelluing im
,,Deutschen Reichss- und Sitaatsanzseiger« Nr. 258 v; 6. 11. 1923
veröffentlichte, dort mit Gründen versehen-e Verfügung gebe
ich zur Kenntnis mit dem Aufträge an die Ortspolizeibehör-
den, soweit innerhalb ihres Polizeibereichss derartige ,",P"sr.-ovin-
zialaussschütsse« vorhanden «u:n-d ihre Lteiter bekannt sind, diesen
Leitern die Anstösnngsverfügnmsg unter Hinweis darauf, daß
die «Bsessch4wserdefrist vsom Tage der Berösssentlichnng im »Sie-ichs-
und Staatsanzeiigier« länft, mitzuteilen

Alle Polizeibehörden haben für die Auflösung der ,,.P ro-
vinszialansschrüssse" mit aller Entschiiedenheit Sorge zu tragen
Jedem weiteren Auftreten derartiger ,,«P«rotoinzialnnsschiisse«
ist liitnftig mit allen polizeilichen Mitteln entgegenzutreten
Gegen Mitglieder die sich fernerhin- ain Veranstaltungen ins-
besondere Sitztungen und Besprechungen der ,,«Probinziaglaus-
schüssse,« beteiligen, »und ins-besondere gegen die Leiter solche-r
,,Prosvinzia.lanssschtüsse« ist ein Strafverfashren wegen Verstoßes
gegen § 19 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutze der Repusblil
CRlGllel 1922 Deil I S. 585) einzuleiten
L. I. 9841. Oe l s, den 22. November 1922.

karstebendse Verordnung bringe ich den Ortspolizeibehör-
den mit dem sGrssutchen um geniaueste Beachtung zusr Kenntniss
Ueber die innerhalb ihres Bezirks getrosfenen Maßnahmen er-
sutchse ich mir bestimmt bis zum 28. d. Mts Bericht zu- erstatten-.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich

L. I. 9855. Oel-s, den 22. November 1923.
Grundvermömnssteuer

Soweit es nicht schon- betannt sein sollte, gehen den Ge-
meinde- usnd Gutsrorständen in den nächsten Tagen die Staat-s-
stenerroillen über die anf- Gold umgestellte Grundbermögens
steuer zu. Die außerordentliche finanzielle Notlage des Staates
erfordert es, daß die Steuer sobald wie irgend möglich zur
Stantsbasse vereinnalymt wird. Ich beanstmge diise Gemeinde-
nnd Gustssoo«rstände; »die - Steuer so schnell wie möglich zu erheben
und spätestens bis znsm 30. November .d. Jst an die Kreisbasse
abzusiilhren

L. -I. Wgöch roh für .Oels, dfniØfL November 1923.
r s ntnxe ' das am: ten egerhandwert

Zur Kehrlsohntaxe vom 16. September 1923 —- mehr
224 — wird vom 1«9. November 1323 ab eins Zuschlag von

15« Mino-non Prozent festgesetzt
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L. I.- ‘9842. [chi Oels, den Bessers-eigner 1923.
.67- iehmig-· er r Orden nnd mm n-.

Jtn anlick auf diegrttenrmw rascher erfolgenlde Entwertung
der Padiermark shat der Preuß. Mnisterpräisident im finan-
ziellen Interesse des Staates sich veranlaßt gesehen, die Bestim-
mung, wonach Orden und Eshrenzeichen von sden Belieben-en
oder nach deren Tode von den Hinterbliebenen skünflich erweer
ben werden können, bis ans-. weiteres außer Kraft zu setzen-. Es
sind daher künftig alle Auszeichnungen soweit ssie nicht durch
besondere Vorschriften von ider Rückgabe überhaupt befreit sind,
nach dem Ableben der Inhaber .zuvückznlisefern.

Für Orden und Ghrenzeichem Edie rückgadepflichtig sind,
jedoch · aus irgend-einem Grunde nicht beiigebracht werden tön-
neu, müssen die Erben für den dem Staate hierdurch entstan-
denen Schaden grundsätzlich aufkommen, indem isie der Staats-
basse den Anschafsungs (Frie«dens!) Preis wertbestäjndisg zu er-
statten haben. Die Werterstattnng wird, wenn sie verweigert
wird, im Prozeß-wiege ierztoungen werben. ·

-. Die Ortspolizei- und Ortsbehörden ersuche ich, dies mit
dem Bemerkten zur öffentlichen Kenntniss zsn bringen, dast· dass
Staatsministerium Geldbetriige für Orden und Ghtrseneeichens
wie Kainfpveis künftig nicht mehr senstgegennimimt

Oe I" s , den 22. November 1923.
Oelsner Stiftung .

Auszahlnngen aus dem Pensionsfonds »der Oelsner Stif-
tung müssen wegen der fortgeschrittenen Geldentwertung bis
auf Weiteres ruhen. Die Spartassenbiilcher der Pensions-
empfänger werden hier auf-bewahrt

Den Ortswolizeitbehdrden gebe ich hiervon Kenntnis und
ersuchse dieses auch den Pensionsempkäm-gern bekannt zu- geben
Der Vorsitzende des Kneatoriums der Oel-euer Stiftung

Nach-trag zur Visehfeuchenentfchädigungsfatung für die Provinz
Schliesien vom 13. mag/11. April 1912.

- I. Hinter § 5b wird folgender § 50 esingeschialtett h '
»Für den Fall, daß zwischen dem Tage der Schätzung

und dem Tage der Zahlungsanwseisiung der Entschädigung
(§§ 1, 2) oder der Beihilfe (-P3arsasgralfthen 5a, 5«b) der Mark-
wert gesunken ist, wird der Landeshanptmann ermächtigt
für den dem Besitzer hierdurch entstandenen Schaden einen
im Verhältnis zur Mtarrkentwertung an bereichnenden Zu-
schljag zur satzungsmäßisgen Entschädigung aslsss Beihilfe zu
zahlen Das Mußt sder Geldentwertnng wird durch das Ver-
hältnis zwischen dem amtlich notierten Preise für. 1 Zentner
Rkoggen CBrseslasuer HEöchistnsoti-z) am Schatzungstagze und der
letzten Btrseslianser Roggenhdchsstnotiz vor dem Tage der Zah-
Inngsianweissung ermittelt·«

II. In5§ 6 ist hinter »F 5a und § 5b” einzuschreiten „Mini-e
c «

 

Vorstehender, von dem gemeinsamen Profvinzialaussschsußs
der Prosvinzen Mederschbesien Und Qberschxlesien in sein-er
Sitzung Vom 29. Mugujst d. Js. beschlossen-er Nachtrag zur Viehe
feuchtenentschiädignngssatznng wird gemiäiß §§ 1-2, 23 des Aus-
führungsge etziess zum Vieshsseu nigesetze Vom 25. Juli 1911
lGlesetzsamtmlumg S. 1149) vor e aslttich der nachträglichenl Zu-
stimmung des Provinziatlandtagess hiermit genehmigt-.

IV e r li n , den 24. Oktober 1923. -
Der Minister für Landwirtschaft Domiinen nnd Forften

. Der Minister des Innern

W. 294. Oesls , den 22.. November- 1923.
Instandfetzung der Gensoffenschaftshiiufen

Neuerdinsgs können die Mittel der produktiven Erwerbsi-
tossenfüirsorge unter gewissen Voraussetzungen wieder für Hans-
instansdsetzn-nigetr in Anspruch genommen wer-den —- vergleiche
meinen Erlaß vorn 17. September —- 3 R I 2923. —-

JLch wünsche, daß die gemeinnützigen Bau-vereine, insbeson-
dere auch die staatlich beliehenem über diese Möglichkeit der Ver-
billigung der Hansliinstandse ungen- alssballd unterrichtet werden.

Der Prenßifche « ifter für Volkswohlfahrt
- Im Auftrage:

gez. Kühng r. _

L. I. 9844. m mm Oel s, sderxfåli November 1923.
n ung der am ‚zeuge. - _

Die Ueber-fischt über die Kennszseiichmung der Kraftfahrzeuge
ist« neu ausgestellt »und von dem· Verlag-e der Rkeilchisdrnekerei

erlisn SW 68, Oranienstrasßpe 91, zu beziehen Die Ueber-
ficht gewahrt« die Mglischteit den« Besitzer oder Führer eines  

Kraftssahrzenges durch unmittelbare Anfrage bei derW
stelle der Erstennungsnummer ohne weiteres zu ermitteln Sie
hat gegen früher eine Erweiterung durch Aufnahme der Unter--
scheidungszeichen — Mtioknalitätszeichen —— für anslläsndische
Kraftfahrzeuge mit internationalern Fahrausweiis nnd eines
Hisnweises auf die Bestimmungen über die Kennizeichnung aus-
ländischer Kmstsfashrzenge ohne internationalen Fahrausweis
erhalten Der Stückpreis beträgt 50 Goldpfennige Er dürfte
geringer sein als die sachlichen nnd spetssönbiichen Kosten einer
einzigen Ansrage nach der Ausgatbesstelle eines Kennzeichens..

Die Anschaffung dieser warmem wird den Ortspolizeibe-
hörden emmfohllen

Sammelbestellungen stönnen biss 5. 12. 23 hierher geleitet
werben. . , ; .«

Probefahrten mit Kraf wagen.
Der Reichsvertehrsmisnister hat im irr-vernehmen mit dem

Reichssfinasnzminister folgende Ansiegnngsgrnndsäitze über Pro-
befashrten mit Kraftfalhirzeugen aufgestellt, denen alle Länder
zugesstismmst shaibent '

. »Als Probefaihrten sind Fahrten zur- Feststellang oder zum
Nach-weis »der G·ebrasuichs-säshigkeit von Kraftfahrzengen, von
Kirarftfahrzeugbestande oder Kraftsahrzsengzubehörteilen ansan
sehen, wenn sie durch die Absicht der (Erprobung veranlasst sind
und ihr in der Hauptsache dienen-. Eine lPrEoibefashrt sliegt dann
nicht vor, wenn dass- Fahrzeug ein-en Kauflieblhaber gegen eine
Vergütung für die Benutzung des Fahr ucgs ———— sabigessehen von-
sdem Ersatz der durch »die Fahrt sveru achten baren Ansslagens
für Benkzin usw. —- üsbertassen wird. Als Probiefahrten sind
fern-er solche Fahrt-en nicht- anzsusehen, die mit Reklame-», Probe-
oder Vorführungswagen veranstaltet werden und dar-auf abzie-
len-, der Oeffentlichkeit allgemein die zum Verlauf gestellten
Fahrzeuge svorfühvem um erst die Kaufluxst ·anzsuregen.«
L. I. 9846. Oe ls , den 21. November 1923.

Die Ortspolizeibehösrden nnd die Herren Laindjäsgerbeamten
werden ersucht, diese Grundsätze bei Durchführun · des § 34
der Verordnung ‚über Kra.ftsfahrzeusgverkehr vom 5. 3. 1923
(R7G?Bl. I S. 175) zu« beachten und »der- mißbräuchlichen Bie-
mttzung von Probefaihrttennzeischen durch ·e"vtl. Antrag ans Ent-
ziehung der Probefahrtkenuzeichen wirksam entgegen zsu treten-.

W. 5313.. Osels, den 19. November IRS-.
Beihilan für das Krankenhaus der Elifabethinerinnem
Arn Sonn-tag, den 14. Oktober, ist durch ein Schadensener

der Dachstuhl des Kranienhauses der Glli abethinerinnen in
Breslau zum igrofzen Dei-l vernichtet worden-.

Da die in sden Bodenkamsmern ilagernden Vorräte an Le-
bensmitteln Betten, Wäsche Möbel w. ein Raub der Flanu
men geworden sind, so ist der Krantenhanslverwialwmsg ein
unermeßlicher Schaden erwachsen, der ohne fremde Hilife nicht
sersetzsbair in't. ,

Durch fast s200jiijhriges Bestehen hast dass Krasntenhlains ge-
rade für die Provinz segensreiche Arbeit geleistet ś

Um dass Kiratnitenhaus recht bald wieder Voll leistungsfähig
zu machen, unterstütze ich die herzliche Bitte der Verwaltung
durch Spenden zu helfen, auf das Würmste

Zuwendungen ain Geld iund Natura-lspenden nimmt das

 

« Ktosster der Elisakbetshinerinsnen -Breslan, Gväxbfchienerstraße 165,
(Potstschsecktosnto 81371 Breslan) entgegåran

Der Vorsitzende des me nsfchnfseis

L. I-. 9605. ‚ Oe El s , den 22. November MO.
Unsftelkung von Legitimation-stauen

Pfg-. r. 7. 9. 1923 —- Klreissdl S. 216 --—.).
Die gemäißs dem letzten Absatz meiner Versiiigung vom

7. September 1923 —- Kreissdbatt Sei-te 216 —- für die Anss-
stelltung von Legitinmktionstarten für die Staatskasse zu er-
hebend-e Aufwertusngsgebühr wird ab sofort auf das Doppelte
desjenigen Betrages erhöht, der zur Zeit der Fällligteit der
Gebiülhr für die Beförderung eines Briefes- bis zu 20 Gramm-
im Fernsverkehr ‚an entrichten ist«

L. I. 9437,.ii be OeekååsiMemberM 1M.
Sie ' ion r . n.

Unter Bezugnahme aus meine Kreissblattbeskanntnmchnng
vom 1-«1-.« 11. 1909 MM S. 2118 erfreche ich die Ortspolizei-
behörden des Kreises-, mir die Nachweisungen über das Ergeb-
niss« der Revision Oder Buchführung der Privat-FequN-
gcherungsngentnren dis zum 21. 12. M ihersusreichen oder
- ehlangeige an erstatten » » __ «
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J.-.-·Nr.-sL-. I.. 9702. ·Oels, den 22. November 1923.
· .Fleifchbefchau- und Trichinenbefchau-Gebühren.

Die durch meine Verfügung v. 15. 8.1923 —- Kreisblatt S.
192 —- angeordnete Berechnung der Fleisch"beschan- nnd Trichinen-
beschaugebühren nach der Lebenshaltungsrichtzahl ist durch die
weitere Entwicklung der Währungsverhältnisse überholt worden.
Die Gebiihren sind in der letzten Zeit hinter der Geldentwertnng
zurückgeblieben Jn Anbetracht dessen, daß schon bei der bis-
herigen Berechnung davon ausgegangen war, daß die Beschau-
«ebühr für ein Rind zum mindesten den Gegenwert von 1 Pfd.
Ziindfleisch betragen müsse, werden mit sofortiger Wirkung
folgende Normalgebühren im Sinne des § 65 ABJ. festgesetzt:

I. Ergänzungsbeschau «
den Gegenwert von 2 Pfd. Rindfleisch

II. Ordentliche Beschau "
a.) Einhufer den Gegenwert von 2 » »
b) Rinder, ausschl. Kälber

_ den Gegenwert von l,5 » »
c) Schweine, einschl. Trichinen

den Gegenwert von 1 „‘
d) Schweine ausschl. Trichinen

den Gegenwert von 0,8
e), Schweine, Trichinen allein

den Gegenwert von 0,7 „ »
f) Sonstiges Kleinvieh

den Gegenwert von 0,7 „ „
g) Ferkel, Zickel, Lämmer-

den Gegenwert von 0,25 » »

Jm Interesse einer einheitlichen Regelung setze ich den
Durchschnittspreis für 1 Pfd. Rinfleisch auf 2 Goldmark fest.

Es sind demnach ab sofort zu erheben:
I. Ergänzungsschau

_ II. Ordentliche Befchau
4I— Gs-Mk.

a) Einhufer 4,——— + 0,80 »
b) Rinder ausschl. Kälber 3,-— + 0,60 »
c) Schweine, einschl. Tr. 2,—-— + 0,40 »
d) Schweine ausschl. Tr. 1,60 + 0,32 »
e) Schweine, Tr. allein 1,40 —«L— 0,28 »
f) Sonstiges Kleinvieh 1,40 —f— 0,28 »«
g) Ferkel, Zickel, Lämmers 0,50 —f— 0,10

Der Zuschlag von 20 0/0 für die Befchaukasss ist wie bis-
her einzuziehenI jedoch zur Vermeidung größerer Geldentwertung
nicht mehr monatlich. sondern wöchentlich abzuführen

Tierärzte erhalten bei Benutzung von Landwegen eine
einheitliche Grundgebühr von 0,40 Mk. je Kilometer unter Fort-
fall der amtlichen Reisekoften und der Versäumungsgebühren
ohne Rücksicht auf die Art der Reiseausfiihrung und die ent-
stehenden Selbstkosten Bei Benutzung der Eisenbahn sind wie
bisher die Selbstkosten der Fahrkarte und zwar in Ueberein-
strmmung mit den neuen Bestimmungen über die kurzen Dienst-
reisender Beamten Fahrkarten III. Klasse zuzüglich einer Ver-
säumungsgebühr von 0,1-5 Mk. je Kilometer izu bewilligen. ' Die
Grundgebiihren sind weiterhin mit der Lebenshaltungsrichtzahl
zu vervielfachen Um die den Tierärzten zutommenden Reise-
kosten nicht unnötig entwerten zu lassen, wird für deren schnelle
Auszahlung zu sorgen fein. -

—-m..—

Leis, den 20. Nvoember 1923.

Festsetzung des Wertes der Sachlicziige nach § 160
der Reichsversicherungsordnnng vom 19. Juli 1911

für den Kreis Orts.

Die Festsetzung vom. 14. November ——-- siehe Kreisblatt
Nr. 46 — wird mit Wirkung vom 18. d. Mis. ab wie folgt
geändårtä 1 D ll '

» ier . «ie vo e· freie Station ein lie li Wo nun ,
Heiznng und Beleuchtung) ( sch ß d) h g

‑ in Gruppe a) täglich 400 000 000 000 Mark
" ' monatlich 12 000 000 000 000 Mark

600 000 000 000 Mark
monatlich 18 000 000 000 000 Mark
täglich 800 000000 000 Mark
monatlich 24 000 000 000 000 Mark

‚in Gruppe b) täglich

- in Gruppe c)

Ziffer 4.—Abf. 4. Der Roggenzentner wurde laut amtlicher
Notierung der Breslaner Produktenbörse am 20. 11. 23 mit
9,45 Goldmark m "9450 Milliarden Mark gehandelt Dieser
Preis ist abzüglich 20. v. H. der Bewertung zugrunde zu legen.

Der Gesamtwert des Deputates beträgt mithin _
7 560 000 000 000 >< 55,793 = 421 795 080000000 Mark,

abgerundet 421 790000000 000 Mark,

Das Versicherungsamt.

Invalidenversicherung -

Vom 12. November 1923 ab sind nach der Verordnung
des Reichsarbeitsministers „vom 9. November 1923 an Beitrags-
marken zur Invalidenversicherung zu verwenden:

Bei einem Jahresarbeitsverdienst von:
   

 

 

  

in Billionen Mark Lohnklassen SUiarfen zu
‚ Milliarden Mark

bis 60 44 19 «
von mehr als 60 bis 84- 45 25
von mehr als 84 bis 120 46 36
von mehr als 120 bis 180 47 52
von mehr als 180 bis 240 48 74
von mehr als 240 bis 300 49 94

. von mehr als 300 50 116

Der Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes ist stets der
für den Kalendertag zu ermittelnde Arbeitsverdienst zu Grunde
zu legen, unb zwar auch dann, wenn nur an einigen Tagen in
der Woche gearbeitet wird. »Der auf diese Weise festgestellte
Tagesverdienst ist auf volle Tausend Mark aufznrunden und
mit 360 zu vervielfachen

Zur Entrichtung der Beiträge werden die bisherigen
Marken der Lohnklassen 44—50 verwendet, der aufgedruckte
Geldwert aber mit Wirkung vom 12. November 1923 verzehn-
tausendfacht.

B r e s la u, den« 10. November 1923.

Laudesversicherungsanftalt Schlefien.

Invalidenversicherung

Vom 19. November 1923 ab sind nach der Verordnung
des Reichsarbeitsministers vom 16. November 1923 an Beitrags-
markeu zur Invalidenversicherung zu verwenden:

Bei einem Jahresarbeitsverdienst von:
 
 

 

in Billionen Mark Lohnkcasseu s Masken zu
« «Millarden Mark

bis 300 44 95
von mehr als 300 » 420 45 - 125

» » » 420 » 600 46 180

» » » 600 ⸗ 900 47 260

» » » 900 » 1200 48 . 37‘0

„ „ „ 1200 „ 1500 49 470

» » » 1500 50 » 580  
Die Berechnung des Jahres-«.rbeitsverdienstes sist stets der

für den. Kalendertag zu ermittelnde Arbeitsverdienst zugrunde
zu legen und zwar auch dann, wenn nur an einigen Tag-en in
der Woche gearbeitet wird. Der auf diese Weise festgestellte
Tagesverdienft ist auf volle Tausend Mark aufzurunden und
mit 360 zu vervielfachen.

Zur Entrichtung der Beiträge werden die bisherigen
Marken der Lohnklassen 44——50 verwendet, der saufgedruckte
Geldwert aber mit Wirkung vom 19. November 1923 verfünfzig-

i tausendfacht. .

_ Breslau. den 17. November 1623. Landesvetficheruugsanstalt Schlesfiem
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L, II. 991. Oels, den 23. November 1923.
Ergänzungswahlen für die katholischensKircheuvorstäude.
Gemäß; § 33 des Gesetzes vom 20. Juni 1875 (GI"S. S. 241)

betreffend die Verwsögewstoerswaltung in den katholischen Kir-
chewgsemesinidsen und Artikel 7 der hierzu ergangenen Geschäfts-
anwesisung vsom 30. Juki 1878 (Amt:s·blatt 1878 Stück 38) sha-
ben vom- 1. Oktosber d. Jst asb in den katholischen Kirch-enge-
mseicnden Ergänzungs-mahlen für die ausscheidenden Mtsgliieder
Tierd Kirchensvorstäwde und die Gemeindevertretung-en stattzu-

· U· CH.

Der Einreichung eines durch die kath. Kirchenvsorstände
auszusstellendten Vierzetchwisses nach Mlatßsgdatbe des nachstehend ab-
gedruckten Mincstiers der nach dem Ergebnis dieser Wtashilew den
Kirchenvorstäwdew und den- Gemeisndsevertretunsgew angiehiirenden  

Mitglieder, siehe ich« bis zwm 20. Dezember 1923 entgegen und
erscuchie »die kath. Kirchlewvdrsstäswde von jeder in dem Mitglieder-
bestamde im Laufe der nächsten Wtathkpevisode etwa eintreten-den
Veränderung mir seinerzeit ssosfsort Anheige zu machen.

Bei Awsisüllsung der fsütr die thsllperiosde kbestimmrtens Spal-
tenk (vergsl. Bemerkung 5) ist genau zu beachten) daß bei sden
dresjährigen Ergänzungswwhlen ausschließlich die Wahlperidden
1920/1926 und 1923/1929 in Betracht kommen nnd zwar in-
der Weise, das-, soweit nicht im Laufe der letzten Ergänzungs-
wahlperiode eine Neuwahl stattgefunden und in diesem Falle
die eine Hälste Ider gewählten «Mtgliiseder der kirchlichen Körper-
schasten der ersteren, die andere der letzteren Wahltperiode sam-
gsehöreni muß. /

Verzeichnis der Mitglieder
der Kirchenvorstände nnd Gemeindevertretungen in den katholischen Kirchengemeinden

bes Kreises nach den Ergänzung-mahlen im Jahres 1896.
Bemerkungen: -1. Jm Falle einer Abänderung der Normalzahl der gewählten Kirchenvorsteher (ä 6 des Ges. v. 20. 6. 75)

ferner bei Herabsetzung der Zahl der Gemeindevertreter (§ 20 Abs. 2 a. a. O.) sowie bei Fortsall der Gemeindevertretung (§ 35
a. a. D.) ist in Spalte 10 bzw. 16 das Datum des Beschlusses der Gemeindevertretung (§ 6 Abs. 2 unb 3 a. a. Ort) Datum und
Journalnummer des Erlasses des Herrn Oberpräsidenten (§ 6 Abs. 3, § 20 Abs. 2 und § 35 a. a. S2).) anzugeben.

2. Jn Spalte 2· ist die Zahl der Mitglieder nach der letzten Volkszählung anzugeben.
3. Spalte 4a ist nur dann auszufüllen, wenn aus Grund des § s10, Abs.2 des Ges. v. 20. 6. 75, ein dem Kirchen-

vorstand nicht angehöriger, besonderer Rendant angestellt worden ist. . «
4. In Spalte 10 ist ersichtlich zu machen, wer von den gewählten Kirchenvorstehern Stellvertreter des Vorsitzenden und

wer Rendant nach § 10 Abs. 1 des Gesetzes vom 20.6.75 ist. Ebenso muß aus Spalte 16 hervorgehen, wer von den
Gemeindevertretern Vorsitzender und wer stellvertretender Vorsitzender der Gemeindevertretung ist.

5. Jn den Spalten 9 und 15, ,,Wahlperiode«, ist für jedes einzelne gewählte Mitglied des Kirchenvorstandes und der
Gemeindevertretung anzugeben, für welchen sechsjährigen Zeitraum (§ 33 Abs. 1 des Gesetzes vom 20. Juni 1875) dasselbe
ewählt oder wiedergewählt ist. Hat auf Grund des § 34 a. a. D. eine Ersatzwahl stattgefunden, so ist bei dem Ersatzmann die
ahlperiode des außer der Zeit ausgeschiedenen Kirchenvorstehers oder Gemeindevertreters einzutragen.

  

  

 

 

 

 

 
 

« Kirchenvorstand
Name - Ld-

der Name, Stand und Wohnort Axt-« Name I Stand I Wohnort l Wahlperiode

Lsd. Kirchengemeinde des - _ ' _ « »

Nr. und Zahl « aiäxgakäeäbs 2 der gewählten Mitglieder, einschließlich des stellvertretenden

der Mitglieder Vorsitzenden Zzskzsåtzes vom Vorsitzenden und des Rendanten .

derselben b) Patkonqtskik- nach § 10 Abs. 1 des Gesetzes vom 20. Juni 1875
chenvorsteher

1 2 « 3 4 5 6 I 7 . 8 9
        

' « Gemeinde-Vertretung

 

 

 

sitze i Name Stand Wohnort Wahlperiode

Be- Be-

merkungen . der Mitgliedes-« merkungen
einschließlich des Vorsitzenden und seines Stellvertreters

10 11 12 13 14 ‚ . 15 16
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.‚ . Berlin W. 66, den 16. November 1923.
Der Preußifche Minister

für Volkswohlfahrt.
eretbslofenfiiirforga

Mit Zustimmung der Reichsre ierung werden für das
PreußtfcheStgatsgebiet folgende Hö stsätze der Erwerbslosew
fürsorge für die Zeit vom 12.—17. November 1923 festgesetzt

Jn den Orten der Ortsklasfen
A B C D11.E

1. Fürmännliche Personen: Jn Milliarden
a.) über 21 Jahre ...... 420 390 360 330
b) unter 21 Jahren ..... 250 230 210 190

2. Für weibliche Personen: ·« «
a) über 21 Jahre ...... 340 320 300 280
b) unter"21 Jahren ...... 200 190 180 17Q

3. Als Familienzuschläge für:
a) den Ehegatten ...... 150 140 130 120
b) die Kinder und sonstige

unterstützungsberechtigte An-
gehörige ........ 130 120 110 100

‚ Für das besetzte und ihm gleichgestellte Gebiet regeln sich
dre«l Höchstfätze nach Maßgabe meines Erlasfes vom 29.0k-
toberglsZz — III B 7394. —-

"-r die produktive Erwerbslso en sor- se betra- en di
Durchschniittsssiätze in derselben Zeit inf deftlikriOsrTsskbafsen g e

A B C D unb E
680 630 580 530 Milliarden

Der Einheitssatz für die Förderung von Landarbeiter-
wohnungen, deren Baubeginn nach dem 1. August 1923 liegt,
darf folgende Höchstfätze nicht übersteigen:

1) für 1 qm Wohnfläche 2520 Milliarden,
„ 1 „ Stallfläche 1260 „

3) „ „ Scheunenfläche 504 „

Für die Benachrichtigung der Träger der Maßnahmen
wollen die Regierungspräfidenten Sorge tragen.

Ueberdrucke für die nachgeordneten Behörden liegen bei.
Jm Auftrage:

gez. Unterschrift 1

J.-Nr. D. M. 392. Oels, den 22. November 1923.

Den Ortspolizeibehörden gebe ich hiervon Kenntnis
Der Vorfitzeude des Oeffentlicheu Arbeitsnachweises.

am ganbrat:

 

Ose ls , den 18. November 1‘923.

Berichtigung.
ś Bei dem Besichsbnß vom 7. Juni Id. Is. —- K. I. 3643 -—
betreffend Umsgemeindousngssangeliegenheit Buseliwsitz sind zwei
Dmusckiehilesr unterlnufem .
a) bei der aus dem Gemeindebezirts in den Gntsbezsirk Pinsel-

mit; suxmigemeindeten Pdarzelle Kartsenbiliatst I_ Nr. 24 (Be-
sitz-er- Dr. Paeulld, Busekwiistzy mußt es ihseisßem
Kartenbloatt I, Nr-. 24, Größe 0,62 40 Hektor

0,15 00 Hektiar
b) Lbei der aius dem Gemeindebezirk Spiachlitz isn den Ge-

meindebezirk Bu«ssesbmitz, umgesmseindeten Purzelle Karten-
sblatt 3, Nr. 60, 6 CBsesistzer Btaiuser Adolf Pohl, Spsalylistzdv
msutß es heißem
Knrtenb«!laxtt 3, Nr. 60, 6 Größe 0,0062 Hektor

0,00 26 Hertiar

Vorstehende Bgerichitigsuing unter Bezugnahme auf den Be-
schluß vom 7. Juni d. Js. — Kreisssbilsastt Sei-te 183 ———.

Der Borsitzende des Kreisausfchuffes.

K. I. 5531.

 

O esls , den 20. November 1923.

Berichtigung.
Meine Krieisb.battbeba«nintma chsuinxg vom 4. Oktober 1923 —-

S. 237 — über Reinigung der Schornsteine der Wärtershäsuser
an den Eissenbiaxhnstrecben wird swsie folgt berichtigt:

« Für jeden gelanfenen Kilometer von der Ausgangs-
«st«a.t-ion., wo der Meister wohnt, werden sgezashlt 30 Gold-
pfennig uinid fiüir jeden mit der Eisenbahn gesahrenen Kilo-
meter 4% Goldspfensnig.

L. I. 98124. O els, den 19. Nosvemsbier 1923.
Die Preußisschse Gene·rial-Loststevi-e-Di rektxion hat die Ver-

waltung der Lott-eri-e-Einna·h1ne des verstorbenen Lotterie-
Einnsehsmers Hellhsof seiner Tochter, Fr.l«s. Gertrud Hell-
hof asus eigene Rechnung übertragen

K. I. 5480. O e l s, den 17. November 1923.

Der Vdamergsutsbesistzer Adolf S o wer .d a« auss- Cu n z e n --
do rf ist zum SItIan«d-e-sboagmten-Stellvertr eter für den Standes-
nmtsbezirsk C u In sze n- d o rf bestellt worden.

Der Vorsitzende des Kreisausfchsuffes

L. I. 97:68.

Dr. Unckell.

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.

Spsashslitz , den 15. November 1923.
Unter den Schwein-ebesttäsnden des Gutsbesitzers Adolf

S ch· a se p e-Dasmsmier isst tieriärztlich Rotban feste-gestellt worden.
Gsehiöftssperve itst angeordnet-.

Der Amtsvorsteher.
Urban

  

Gas- Rats
für Stadt und Land ver-

käuflich.
Städt. Gar-anstatt. Oel-


